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1. (1)Vor der Wahl des Angebotes für die Zuschlagsentscheidung hat der Auftraggeber auf Grund des Ergebnisses

der Prüfung im Oberschwellenbereich folgende Angebote auszuscheiden:

1. 1.Angebote von Bietern, die von der Teilnahme am Vergabeverfahren gemäß § 18 Abs. 5 oder gemäß § 57

Abs. 1 auszuschließen sind;

2. 2.Angebote von Bietern, deren Befugnis, finanzielle, wirtschaftliche oder technische Leistungsfähigkeit oder

Zuverlässigkeit nicht gegeben ist;

3. 3.Angebote, die eine - durch eine vertiefte Angebotsprüfung festgestellte - nicht plausible

Zusammensetzung des Gesamtpreises (zB spekulative Preisgestaltung) aufweisen;

4. 4.verspätet eingelangte Angebote;

5. 5.den Ausschreibungsbestimmungen widersprechende Angebote, Teil-, Alternativ- und

Abänderungsangebote, wenn sie nicht zugelassen wurden, nicht gleichwertige Alternativ- oder

Abänderungsangebote und Alternativangebote, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen, sowie

fehlerhafte oder unvollständige Angebote, wenn deren Mängel nicht behoben wurden oder nicht behebbar

sind;

6. 6.Angebote von Bietern, die mit anderen Unternehmern für den Auftraggeber nachteilige, gegen die guten

Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbes verstoßende Abreden getroffen haben;

7. 7.Angebote von Bietern, bei denen dem Auftraggeber im Zeitpunkt der Zuschlagsentscheidung bzw. des

Ablaufes der gemäß § 95 Abs. 3 gesetzten Nachfrist

1. a)keine für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich erforderliche behördliche

Entscheidung,

2. b)kein Nachweis darüber, dass die gemäß einer Entscheidung nach lit. a fehlenden Kenntnisse

erworben worden sind,

3. c)kein Nachweis darüber, dass vor Ablauf der Angebotsfrist ein auf Einholung einer Entscheidung nach

lit. a gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist oder

4. d)eine behördliche Entscheidung, die die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich

ausschließt,

vorliegt.

2. (2)Vor der Wahl des Angebotes für die Zuschlagsentscheidung kann der Auftraggeber Angebote von Bietern

ausscheiden, die es unterlassen haben, innerhalb der ihnen gestellten Frist die verlangten Aufklärungen zu geben

oder deren Aufklärung einer nachvollziehbaren Begründung entbehrt. Von einem Bieter, der im Gebiet eines

Mitgliedstaates der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig ist,

können auch Aufklärungen über die Zulässigkeit der Ausübung der Tätigkeit in Österreich verlangt werden.

3. (3)Der Auftraggeber hat den Bieter vom Ausscheiden seines Angebotes unter Angabe des Grundes nachweislich

elektronisch oder mittels Telefax zu verständigen.
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